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ANTRAG AUF FÖRDERUNG VON JUGENDARBEIT FÜR VOR DEM KRIEG 
GEFLOHENE KINDER U. JUGENDLICHE 
nach den Zuschussrichtlinien zur Förderung der Jugendarbeit 
im Landkreis Erding (Stand: 01.01.2023)

Landratsamt Erding 
Fachbereich Jugend und Familie 
Sachgebiet 21-5 - Bildung, Betreuung und Prävention 
- Kommunale Jugendarbeit - 
Alois-Schießl-Platz 2 
85435 Erding

Träger der Maßnahme:

Antragsteller/-in:

Vollständige Anschrift:

Für Rückfragen: Tel. E-Mail

Bezeichnung der Maßnahme:

Ort der Maßnahme:

Zeitraum (Datum/Uhrzeit): Beginn am   Ende am

um um

Beschreibung des Projekts

Kosten des Projekts
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Allgemeine Informationen über die Verarbeitung Ihrer Daten durch das Landratsamt Erding und Ihre Recht bei der Verarbeitung Ihrer Daten 
können Sie im Internet unter https://www.landkreis-erding.de/datenschutzinformationen/ abrufen. Diese Informationen erhalten Sie bei Bedarf 
auch von den jeweiligen Sachgebieten vor Ort.

Ort, Datum Unterschrift

Der/Die Antragsteller*in versichert die Richtigkeit der Angaben im Antrag und auf allen Anlagen. 
  
Zu Unrecht erhaltene Zuschüsse sind zurückzuzahlen. 
  
Es gelten die jeweils gültigen Zuschussrichtlinien. 
  
Der Antragsteller stimmt der Übermittlung der Daten an den Kreisjugendring Erding des Bayerischen Jugendrings K.d.ö.R. zur fachlichen 
Stellungnahme zu.

Hinweise zur Beantragung 
  
Mit der Förderung von Jugendarbeit für vor dem Krieg, kriegsähnlichen oder auch bürgerkriegsähnlichen Situationen sowie Verfolgung geflohene 
Kinder und Jugendliche möchten wir die Integration der jungen Menschen fördern und Ihnen den Kontakt mit anderen ermöglichen. 
  
Einzelveranstaltungen sind ebenso förderfähig wie Veranstaltungsreihen. Ausdrücklich begrüßt werden Formate, die den Kindern und 
Jugendlichen, die vor dem Krieg, kriegsähnlichen oder auch bürgerkriegsähnlichen Situationen fliehen mussten, die Begegnung mit jungen 
Menschen aus Deutschland oder anderen Ländern ermöglichen. 
Die maximale Fördersumme pro Projekt beträgt bis zu 2.500 €. Dieser Betrag erhöht sich auch dann nicht, wenn sich das Projekt über mehr als 
ein Jahr erstreckt. 
 

 
 
§ 72a-Vereinbarung: 
 
Freigabe 21-5: 
 
KJR-Freigabe: 

Eingang: AZ:

Begründung:

 Ja  Nein

 Ja  Nein

 Ja  Nein
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Für Rückfragen:
Allgemeine Informationen über die Verarbeitung Ihrer Daten durch das Landratsamt Erding und Ihre Recht bei der Verarbeitung Ihrer Daten können Sie im Internet unter https://www.landkreis-erding.de/datenschutzinformationen/ abrufen. Diese Informationen erhalten Sie bei Bedarf auch von den jeweiligen Sachgebieten vor Ort.
Der/Die Antragsteller*in versichert die Richtigkeit der Angaben im Antrag und auf allen Anlagen.
 
Zu Unrecht erhaltene Zuschüsse sind zurückzuzahlen.
 
Es gelten die jeweils gültigen Zuschussrichtlinien.
 
Der Antragsteller stimmt der Übermittlung der Daten an den Kreisjugendring Erding des Bayerischen Jugendrings K.d.ö.R. zur fachlichen Stellungnahme zu.
Hinweise zur Beantragung
 
Mit der Förderung von Jugendarbeit für vor dem Krieg, kriegsähnlichen oder auch bürgerkriegsähnlichen Situationen sowie Verfolgung geflohene Kinder und Jugendliche möchten wir die Integration der jungen Menschen fördern und Ihnen den Kontakt mit anderen ermöglichen.
 
Einzelveranstaltungen sind ebenso förderfähig wie Veranstaltungsreihen. Ausdrücklich begrüßt werden Formate, die den Kindern und Jugendlichen, die vor dem Krieg, kriegsähnlichen oder auch bürgerkriegsähnlichen Situationen fliehen mussten, die Begegnung mit jungen Menschen aus Deutschland oder anderen Ländern ermöglichen.
Die maximale Fördersumme pro Projekt beträgt bis zu 2.500 €. Dieser Betrag erhöht sich auch dann nicht, wenn sich das Projekt über mehr als ein Jahr erstreckt.
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